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Zuchtprogramm für die Rasse des Irish Cob des ZSSE e.V.

1. Angaben zum Ursprungszuchtbuch
Die  Irish  Cob  Society  Ltd,  Longacre,  Cabin  Hill,  Naul,  County  Dublin,  Ireland,  ist  die
Organisation,  die im Sinne der  Vorgaben der  EU das Zuchtbuch über  den Ursprung der
Rasse  Irish  Cob  führt.  Der  Verband  führt  ein  Filialzuchtbuch  und  hält  die  durch  die
Ursprungszuchtorganisation auf www.horsesportireland.ie aufgestellten Grundsätze ein.

2. Geographisches Gebiet
Das geographische Gebiet, in dem der ZSSE e.V. das Zuchtprogramm durchführt, umfasst:
Bundesrepublik  Deutschland,  sowie  folgende  Mitglieds-  und  Vertragsstaaten:  Belgien,  Dänemark,
Finnland, Frankreich, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Polen, Schweden, Schweiz, Tschechien,
Bulgarien, Estland, Griechenland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Portugal, Rumänien,
Slowakei, Slowenien, Spanien, Vereinigtes Königreich, Island, Norwegen, Lichtenstein und Zypern.

3. Umfang der Zuchtpopulation im Verband
Der Umfang der Population beträgt (Stand 12.06.2018):
Stuten: 61Stuten
Hengste: 23 Hengste

Der  Umfang  der Population  der  oben  genannten  Verbände,  die  gemeinsam  das
Ursprungszuchtbuch  dieser  Rasse  führen, ist  auf  der  Website  www.pferd-
aktuell.de/shop/index.php/cat/c135_Jahresberichte-FN---DOKR.htm einzusehen.

4. Zuchtziel, einschließlich der Rassemerkmale
Das Zuchtprogramm hat einen Zuchtfortschritt im Hinblick auf das definierte Zuchtziel und
somit die Verbesserung der Eigenschaften der Rasse zum Ziel und umfasst alle Maßnahmen
und Aktivitäten, die diesem Ziel dienlich sind.
Gezüchtet  wird  ein  robustes,  gesundes und  charakterstarkes  Pferd,  mit  gutartigem,
ausgeglichenem  Temperament,  das  als  Freizeitpferd  für  alle  Kategorien  des  Reit-  und
Fahrsports geeignet ist.

5. Eigenschaften und Hauptmerkmale

Rasse Irish Cob

Allgemeines: Der  Irish  Cob  ist  ein  muskulöses  Pferd  im
Quadratformat mit starkem Knochenbau.

Herkunft Irland

Größe bis 170 cm

Farben alle Farben außer Albinos

Gebäude
Kopf mittlerer,  gut  proportionierter Kopf

mit  gerader  Stirn-Nasen-Linie,  breiter  Stirn  und
ausgeprägten Ganaschen; lebhaftes,  intelligentes
Auge;  mittelgroße,  gut  angesetzte  Ohren;  korrekte
Zähne und Kiefer
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Hals mittellanger, kompakter, gut
bemuskelter Hals mit deutlicher Kammausprägung und
langer, voller Mähne

Körper Ouadratformat;  Schulter
kräftig,  gut  bemuskelt,  schräg  platziert;  kräftige  gut
bemuskelte  Brust;  ausgeprägter  Widerrist;  kompakter,
kurzer  Rumpf  mit  guter  Rippenwölbung  und
ausreichender Gurttiefe; großzügige, kräftige Hinterhand
mit relativ hoher Kruppe; voller, langer Schweif

Fundament kräftig,  gut  bemuskelt;  gut
geformte Hufe; von den Karpal - bzw. Sprunggelenken
bis über die Hufe reichender Fesselbehang

Bewegungsablauf korrekt, schwungvoll  und raumgreifend,  deutlich
erkennbare "Knieaktion“

Einsatzmöglichkeiten Freizeitpferd  für  alle  Kategorien  des  Reit-  und
Fahrsportes

Besondere Merkmale robust,  gesund  und  charatkterstark  mit
gutartigem, ausgeglichenem Temperament
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Zuchtzielbeschreibung des Ursprungszuchtbuches
THE IRISH COB BREED STANDARD
GENERAL APPEARANCE - The Irish Cob is compact and powerful, ample both in muscle
and bone, yet, with an ability to perform as a good all-purpose animal.  Some Irish Cobs
tend to be more “stocky” than others.  The Irish Cob is well balanced and proportioned,
standing straight and square and offering an imposing appearance.
TOPLINE - The head, which should be held proudly, should be carried on a powerful and
arched, well “set on”, neck.  The neck should appear to “carry on” through good withers
and to finish at the start of the back (this feature should be particularly evident in stallions). 
The  back  which  should  be  short  and  straight  should  slope  gently  upwards  to  a  well
muscled croup (the back bone/spine or the hip bones should not be apparent).  The croup,
which is quite high and generous should have both croup muscles well defined, the top of
the quarters being exceptionally well muscled, broad and ample.  The angle of the spine
from the croup to the tail should slope gently downwards and should not be exaggerated;
this allows for a high, well “set on”, tail and contributes to good well rounded quarters.
BONE - Irish Cobs are from medium weight to heavy weight, (Some allowance in bone
measurement can be made for mares and geldings only).
IN MOTION  – Irish Cobs with their unique action, luxuriant hair and feathering and the
large range of colours available, combine to present a beautiful and varied sight to see
when turned out at their best, particularly when in motion.
TEMPERAMENT - The Irish Cob should possess a docile and willing nature, with a friendly
disposition  towards  humans  and  other  animal  species.  Displays  of  aggressive  and
threatening  behaviour  such as  ears  back,  kicking,  biting,  rearing  and not  being  under
control of the handler, will result in expulsion from Approval Inspection and the Show Ring.
HEIGHT – under 170cms
HEAD - should be straight,  handsome and in proportion to the rest of  the horse.  The
forehead should be broad and the muzzle, jaw and cheek should be generous.
MOUTH - should have a level bite.
EYES – should be quite bold, open and set well apart.
EARS - should be neat and well set on.
NECK - should be compact, but not too short and should be generously muscled including
the crest (stallion’s necks should be particularly well muscled and crested).
SHOULDERS - should be ample, powerful and sloping.
WITHERS - should be of average protrusion or height and should be encased in plenty of
muscle and flesh.
CHEST - should be powerful, well muscled and not too broad or narrow.
BACK -  should  be short,  straight,  well  covered  in  muscle  and  flesh and  slope  gently
upwards towards the croup.
HINDQUARTERS AND HIND LEGS – The hindquarters should be very generous, well
rounded, broad and powerful with a well muscled high croup. The second thigh should also
be very generous, quite long and well coupled to good straight powerful hocks.  The hind
legs should be well boned and muscled.
BODY - should be short and compact with ribs well sprung to barrel shape.
FORELEGS - should be powerful and not too short.  There should be a good length of well
muscled forearm and generously boned shins.
KNEES AND HOCKS - should be well developed and of generous dimensions but should
be in balance with the proportions of the horse. 
FETLOCK JOINTS - should match the other joints in power, size and build. 
PASTERNS - should also be of sufficient bone and not too long (straight or over angled
pasterns are a fault).
HOOVES - should be well shaped, neat and of a size capable of carrying the frame of the
horse without stress.
LEG HAIR/FEATHERING - Leg hair/feathering is a characteristic and decorative feature of
the Irish Cob breed.  This is especially prominent in the heavier Irish Cobs.  However, the
amount of leg hair/feathering present may vary considerably, particularly in the case of
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medium weight Irish Cobs.   Leg hair/feathering, should at the very least, fall from the back
of  the  knees  and  hocks,  down to  a thick covering of  hair/feathers on  the heels.  Leg
hair/feathering should also fall over the front of the hoof, from at least the coronet.
MANE AND TAIL - The mane and tail should be luxuriant and capable of growing to a
substantial length.
MOVEMENT – Movement should appear sound and free from obvious hereditary defects. 
COLOUR – The following colours are considered most typical.
All solid colours including black, bay, brown, chestnut, palomino, grey and roan.
All  solid colours including black, bay, brown, chestnut,  palomino,  grey and roan,  which
contain white body markings.
White  body  markings  are  measured  in  percentages  and  exclude  the  head,  legs  and
underbelly.
Irish Cobs which have white body markings are described as COLOURED.
Irish Cobs which have white markings on the underbelly are described as SPLASHED or
BLAGDON.



Zuchtprogramm für die Rasse des Irish Cob

6. Selektionsmerkmale
Für  die  Eintragung  in  das  Zuchtbuch  (außer  Fohlenbuch)  werden  nachfolgende
Selektionsmerkmale  der  äußeren  Erscheinung  unter  besonderer  Berücksichtigung  des
Bewegungsablaufes bewertet (Leistungsprüfung Exterieur).

Selektionsmerkmale der äußeren Erscheinung:
1. Typ (Rasse- und Geschlechtstyp)
2. Körperbau
3. Korrektheit des Ganges
4. Schritt
5. Trab
6. Galopp (sofern bei Zuchtbucheintragung erfasst)
7. Springen (sofern bei Zuchtbucheintragung erfasst)
8. Gesamteindruck.

Die  Gesamtnote  errechnet  sich  aus  dem  arithmetischen  Mittel  der  erfassten
Selektionsmerkmale.  Die  Bewertung  erfolgt  in  ganzen/halben  Noten  nach  dem,  in  der
Satzung  unter  Nummer  B.15  (Grundbestimmungen  zur  Bewertung  von  Zuchtpferden),
erläuterten System.
Darüber hinaus wird nach weiteren Merkmalen selektiert:
1. Gesundheit
2. Interieur
3. Reit- oder Fahranlage
4. Farbe
5. Größe

1. Zuchtmethode
Das Zuchtziel wird angestrebt mit der Methode der Reinzucht, wobei Pferde anderer Rassen,
deren  Einbeziehung  zur  Erreichung  des  Zuchtzieles  förderlich  ist,  zugelassen  sind. Am
Zuchtprogramm nehmen nur diejenigen Pferde teil, die im Zuchtbuch (außer Fohlenbuch und
Anhang) eingetragen sind.

Irish Cobs sind Anpaarungsprodukte von  Irish Cobs untereinander oder Nachkommen von
eingetragenen Zuchtpferden der  zugelassenen Rassen,  die  an einen eingetragenen  Irish
Cob angepaart  wurden, sofern  diese  Zuchtpferde  in  das  Zuchtbuch  des  Irish  Cob
eingetragen  sind.  Die  für  die  Rasse  des  Irish  Cob gekörten  Hengste  der  zugelassenen
Rassen erhalten einen entsprechenden Vermerk in der Tierzuchtbescheinigung.

Folgende Rassen sind  zugelassen,  wenn die  Voraussetzungen für  die  Eintragung in  die
Hauptabteilung der jeweiligen zugelassenen Rasse erfüllt sind (Stockmaß unter 170 cm):
Hengste und Stuten:

 Irish Cob Crossbred
 Irish Piebald und Skewbald
 Skewbald und Piebald
 Irish Sport Horse
 Gypsy Cob
 Coloured Horse
 Tinker

Nur Stuten:
 Shire
 Clydesdale
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 Welsh Cob

Eine Anpaarungstabelle muss noch erarbeitet werden

1. Unterteilung des Zuchtbuches

Das Zuchtbuch  für  Hengste  wird  in  eine  Hauptabteilung  und  eine  Zusätzliche  Abteilung
unterteilt.

Die Hauptabteilung des Zuchtbuches für Hengste wird unterteilt in die Klassen
 Hengstbuch I,
 Hengstbuch II,
 Anhang und
 Fohlenbuch.

Die Zusätzliche Abteilung des Zuchtbuches für Hengste ist das
 Vorbuch.

Das  Zuchtbuch  für  Stuten  wird  in  eine  Hauptabteilung  und  eine  Zusätzliche  Abteilung
unterteilt.

Die Hauptabteilung des Zuchtbuches für Stuten wird unterteilt in die Klassen
 Stutbuch I,
 Stutbuch II,
 Anhang und
 Fohlenbuch.

Die Zusätzliche Abteilung des Zuchtbuches für Stuten ist das
 Vorbuch.

Abteilung

Geschlecht

Hengste

Hauptabteilung (HA)

Hengstbuch I (H I)

Hengstbuch II (H II)

Anhang (A)

Fohlenbuch

Zusätzliche Abteilung (ZA) Vorbuch (V)

1. Eintragungsbestimmungen in das Zuchtbuch
Die  Bestimmungen  unter  B.8  der  Satzung  sind  grundlegende  Voraussetzungen  für  die
Eintragung. Es werden Hengste und Stuten nur dann in das Zuchtbuch eingetragen, wenn
sie identifiziert sind, ihre Abstammung nach den Regeln des Zuchtbuches festgestellt wurde
und sie die nachfolgend aufgeführten Eintragungsbedingungen erfüllen. Ein Pferd aus einem
anderen  Zuchtbuch  der  (zugelassenen)  Rasse  muss  in  die  Klasse  des  Zuchtbuches
eingetragen werden, deren Kriterien es entspricht.
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(9.1) Zuchtbuch für Hengste
(9.1.1) Hengstbuch I (Hauptabteilung des Zuchtbuches)
Eingetragen werden frühestens im 3. Lebensjahr Hengste,

 deren Eltern in der Hauptabteilung  der Rasse oder einer der zugelassenen Rassen
(außer Fohlenbuch und Anhang) eingetragen sind,

 die zur Überprüfung der Identität vorgestellt wurden,
 deren  väterliche  und  mütterliche  Abstammung  bei  der  Ersteintragung (ab

Eintragungsjahr 2012) mittels DNA-Profil bestätigt wurde,
 die auf  einer  Sammelveranstaltung  (Körung) des Zuchtverbandes  gemäß B.15  der

Satzung  und  gemäß  (11.1)  Körung  dieses  Zuchtprogramms mindestens  die
Gesamtnote  7,0  erhalten  haben,  wobei  die  Wertnote  5,0  in  keinem
Selektionsmerkmal unterschritten wurde,

 die  im  Rahmen  einer  tierärztlichen  Untersuchung  gemäß  B.16  der  Satzung  die
Anforderungen  an  die  Zuchttauglichkeit  und  Gesundheit  erfüllen  sowie  keine
gesundheitsbeeinträchtigenden Merkmale gemäß Liste (Anlage 1) aufweisen,

 die Hengste müssen die Anforderungen gemäß Zuchtziel  an die Größe und Farbe
erfüllen.

(9.1.2) Hengstbuch II (Hauptabteilung des Zuchtbuches)
Auf Antrag werden frühestens im 3. Lebensjahr Hengste eingetragen,

 deren Eltern in der Hauptabteilung der Rasse oder einer der zugelassenen Rassen
(außer Fohlenbuch und Anhang) eingetragen sind,

 deren Identität überprüft worden ist,
 deren  väterliche  und  mütterliche  Abstammung  bei  der  Ersteintragung  (ab

Eintragungsjahr 2012) mittels DNA-Profil bestätigt wurde,
 die  im  Rahmen  einer  tierärztlichen  Untersuchung  gemäß  B.16  der  Satzung die

Anforderungen  an  die  Zuchttauglichkeit  und  Gesundheit  erfüllen  sowie  keine
gesundheitsbeeinträchtigenden Merkmale gemäß Liste (Anlage 1) aufweisen.

 die Hengste müssen die Anforderungen gemäß Zuchtziel  an die Größe und Farbe
erfüllen.

Darüber  hinaus  können  Nachkommen  von  im  Anhang  eingetragenen  Zuchtpferden
eingetragen werden,
 wenn  die  Anhang-Vorfahren  über  zwei  Generationen  mit  Zuchtpferden  aus  der

Hauptabteilung (außer Fohlenbuch und Anhang) angepaart wurden,
 deren  väterliche  und  mütterliche  Abstammung  bei  der  Ersteintragung  (ab

Eintragungsjahr 2012) mittels DNA-Profil bestätigt wurde,
 die zur Überprüfung der Identität vorgestellt wurden,
 die in der Bewertung der äußeren Erscheinung gemäß B.15 der Satzung mindestens

eine Gesamtnote von 6,0 erreichen,
 die  im  Rahmen  einer  tierärztlichen  Untersuchung  gemäß  B.16  der  Satzung  die

Anforderungen  an  die  Zuchttauglichkeit  und  Gesundheit  erfüllen  sowie  keine
gesundheitsbeeinträchtigenden Merkmale gemäß Liste (Anlage 1) aufweisen.

(9.1.3) Anhang (Hauptabteilung des Zuchtbuches)
Auf Antrag werden Hengste eingetragen,

 deren Eltern  im Zuchtbuch eingetragen sind, davon mindestens ein Elternteil in der
Hauptabteilung der Rasse und

 die nicht die Eintragungsvoraussetzungen für das Hengstbuch I und II erfüllen.

Die Übernahme von Pferden aus dem Fohlenbuch in den Anhang erfolgt automatisch, wenn
von diesen Nachkommen registriert werden.
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(9.1.4) Fohlenbuch (Hauptabteilung des Zuchtbuches)
Im Jahr der Geburt werden alle Hengstfohlen eingetragen,

 deren Eltern  im Zuchtbuch eingetragen sind, davon mindestens ein Elternteil in der
Hauptabteilung der Rasse.

(9.1.5) Vorbuch (Zusätzliche Abteilung des Zuchtbuches)
Es können Hengste frühestens im 3. Lebensjahr eingetragen werden,

 die  nicht  in  eines  der  vorstehenden  Klassen  für  Hengste  des  Zuchtbuches
eingetragen werden können, aber dem Zuchtziel des Irish Cob entsprechen,

 die zur Überprüfung der Identität vorgestellt wurden,
 die in der Bewertung der äußeren Erscheinung gemäß B.15 der Satzung  mindestens

eine Gesamtnote von 6,0 erreichen,
 die  im  Rahmen  einer  tierärztlichen  Untersuchung  gemäß  B.16  der  Satzung  die

Anforderungen  an  die  Zuchttauglichkeit  und  Gesundheit  erfüllen  sowie  keine
gesundheitsbeeinträchtigenden Merkmale gemäß Liste (Anlage 1) aufweisen.

(9.2) Zuchtbuch für Stuten
(9.2.1) Stutbuch I (Hauptabteilung des Zuchtbuches)
Es werden Stuten eingetragen, die im Jahr der Eintragung mindestens dreijährig sind,

 deren Eltern in der Hauptabteilung der Rasse oder einer der zugelassenen Rassen
(außer Fohlenbuch und Anhang) eingetragen sind,

 die zur Überprüfung der Identität vorgestellt wurden,
 die in der Bewertung der äußeren Erscheinung gemäß B.15 der Satzung und gemäß

(11.2) Stutbucheintragung dieses Zuchtprogramms mindestens eine Gesamtnote von
6,0  erreicht  haben,  wobei  die  Wertnote  5,0  in  keinem  Selektionsmerkmal
unterschritten wurde,

 die  keine  gesundheitsbeeinträchtigenden  Merkmale  gemäß  Liste  (Anlage  1)
aufweisen.

 die Stuten müssen die Anforderungen gemäß Zuchtziel   an die Größe und Farbe
erfüllen.

(9.2.2) Stutbuch II (Hauptabteilung des Zuchtbuches)
Es werden Stuten eingetragen, die im Jahr der Eintragung mindestens dreijährig sind,

 deren  Eltern in der Hauptabteilung  der Rasse oder einer der zugelassenen Rassen
(außer Fohlenbuch und Anhang) eingetragen sind,

 deren Identität überprüft worden ist,
 die  keine  gesundheitsbeeinträchtigenden  Merkmale  gemäß  Liste  (Anlage  1)

aufweisen.
 die Stuten müssen die Anforderungen gemäß Zuchtziel   an die Größe und Farbe

erfüllen.

Darüber  hinaus  können  Nachkommen  von  im  Anhang  eingetragenen  Zuchtpferden
eingetragen werden,
 wenn  die  Anhang-Vorfahren  über  eine  Generation  mit  Zuchtpferden  aus  der

Hauptabteilung (außer Fohlenbuch und Anhang) angepaart wurden,
 die zur Überprüfung der Identität vorgestellt wurden,
 die in der Bewertung der äußeren Erscheinung gemäß B.15 der Satzung mindestens

eine  Gesamtnote  von  6,0  erreicht  haben,  wobei  die  Wertnote  5,0  in  keinem
Selektionsmerkmal unterschritten wurde,

 die  keine  gesundheitsbeeinträchtigenden  Merkmale  gemäß  Liste  (Anlage  1)
aufweisen.

(9.2.3) Anhang (Hauptabteilung des Zuchtbuches)
Es werden Stuten eingetragen,
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 deren Eltern  im Zuchtbuch eingetragen sind, davon mindestens ein Elternteil in der
Hauptabteilung der Rasse und

 die nicht die Eintragungsvoraussetzungen für das Stutbuch I und II erfüllen.

Die Übernahme von Pferden aus dem Fohlenbuch in den Anhang erfolgt automatisch, wenn
von diesen Nachkommen registriert werden.

(9.2.4) Fohlenbuch (Hauptabteilung des Zuchtbuches)
Im Jahr der Geburt werden alle Stutfohlen eingetragen,

 deren Eltern  im Zuchtbuch eingetragen sind, davon mindestens ein Elternteil in der
Hauptabteilung der Rasse.

(9.2.5) Vorbuch (Zusätzliche Abteilung des Zuchtbuches)
Es werden Stuten eingetragen, die im Jahr der Eintragung mindestens dreijährig sind,

 die nicht in eines der vorstehenden Klassen für Stuten des Zuchtbuches eingetragen
werden können, aber dem Zuchtziel des Irish Cob entsprechen,

 die zur Überprüfung der Identität vorgestellt wurden,
 die in der Bewertung der äußeren Erscheinung gemäß B.15 der Satzung mindestens

eine Gesamtnote von 5,0 erreichen,
die keine gesundheitsbeeinträchtigenden Merkmale gemäß Liste (Anlage 1) aufweisen

1. Tierzuchtbescheinigungen/Eintragungsbestätigung
Tierzuchtbescheinigungen werden für Fohlen gemäß den Grundbestimmungen unter B. 9
der Satzung und nach dem folgenden Schema erstellt.
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Mutter

Vater

Hauptabteilung

Stutbuch I Stutbuch II Anhang

Haupt-

abteilung

Hengstbuch I Abstammungs-
nachweis

Abstammungs-nachweis
Geburts-

bescheinigung

Hengstbuch II Abstammungs-
nachweis

Abstammungs-nachweis
Geburts-

bescheinigung

Anhang Geburts-
bescheinigung

Geburts-bescheinigung
Geburts-

bescheinigung

Zusätzliche
Abteilung

Vorbuch
(Hengste)

Geburts-
bescheinigung

Geburts-bescheinigung
Geburts-

bescheinigung

(10.1) Tierzuchtbescheinigung als Abstammungsnachweis
(10.1.1) Ausstellung eines Abstammungsnachweises
Die  Ausstellung eines  Abstammungsnachweises  erfolgt,  wenn folgende Voraussetzungen
erfüllt sind:
 Der Vater ist im Jahr der Bedeckung oder spätestens im Jahr der Geburt des Fohlens (bis

einschließlich  zum 31.12.  des  Jahres) im  Hengstbuch I  oder  Hengstbuch  II  und  die
Mutter im Jahr  der  Bedeckung  oder spätestens im Jahr  der  Geburt  des Fohlens (bis
einschließlich zum 31.12. des Jahres) in das Stutbuch I oder Stutbuch II eingetragen.

 Deckbescheinigung und Abfohlmeldung wurden fristgerecht gemäß Satzung vorgelegt.
 Die  Identifizierung  des  Fohlens  (bei  Fuß  der  Mutter  oder  durch

Abstammungsüberprüfung) ist durch den Zuchtleiter oder seinen Beauftragten erfolgt.

Sind die vorstehenden Bedingungen des 2. und/oder 3. Spiegelstriches nicht erfüllt, dann ist
die Identität mittels einer Abstammungsüberprüfung nachzuweisen.

Der  Züchter  bzw.  Besitzer  des  Pferdes  ist  dafür  verantwortlich,  dass  alle  in  der
Tierzuchtbescheinigung  angegebenen  Daten  zutreffend  sind.  Abweichungen  oder
Unrichtigkeiten sind unverzüglich dem Verband zu melden. Darüber hinaus ist der Züchter
bzw. Besitzer verpflichtet, die Tierzuchtbescheinigung sorgfältig aufzubewahren, da u.a. eine
spätere Eintragung des Pferdes in das Zuchtbuch nur vorgenommen werden kann, wenn
eine gültige Tierzuchtbescheinigung vorgelegt wird.

(10.1.2) Mindestangaben im Abstammungsnachweis
Der Abstammungsnachweis muss mindestens folgende Angaben enthalten:
a) Name des Zuchtverbandes und Angabe der Website,
b) Ausstellungstag und -ort,
c) Lebensnummer (UELN),
d) Rasse bzw. Name des Zuchtbuches,
e) Name,  Anschrift  und  E-Mailadresse  (sofern  vorhanden)  des  Züchters  und  des

Eigentümers,
f) Deckdatum der Mutter,
g) Geburtsdatum, Code des Geburtslandes, Geschlecht, Farbe und Abzeichen,
h) Kennzeichnung,
i) Klasse, in die das Pferd sowie seine Eltern eingetragen sind
j) Namen,  Lebensnummern  (UELN),  Farbe  und  Rasse  der  Eltern  und  Namen,

Lebensnummern (UELN) und Rassen einer weiteren Generation,
k) die Unterschrift des für die Zuchtarbeit Verantwortlichen oder seines Vertreters,
l) Körurteil,
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m) das neueste Ergebnis der Leistungsprüfungen und der Zuchtwertschätzung des Pferdes, 
mit Datum, oder die Website, auf der die Ergebnisse veröffentlicht sind (sofern 
vorhanden).

n) Angaben zu genetischen Defekten und Besonderheiten des Pferdes bezogen auf  das
Zuchtprogramm

o) Methode und Ergebnisse der Abstammungsüberprüfungen bei  Zuchttieren, die für die
Entnahme von Zuchtmaterial vorgesehen sind,

p) bei  einem  Pferd,  das  aus  einem Embryotransfer  hervorgegangen  ist,  außerdem  die
Angaben seiner genetischen Eltern sowie deren DNA- oder Blut-Typ

q) Name und Funktion des Unterzeichners.

(10.2) Tierzuchtbescheinigung als Geburtsbescheinigung
(10.2.1) Ausstellung einer Geburtsbescheinigung
Die  Ausstellung  einer  Geburtsbescheinigung  erfolgt,  wenn  die  Bedingungen  für  einen
Abstammungsnachweis nicht erfüllt, jedoch folgende Voraussetzungen gegeben sind:
 Deckbescheinigung und Abfohlmeldung wurden fristgerecht gemäß Satzung vorgelegt.
 die  Identifizierung  des  Fohlens  (bei  Fuß  der  Mutter  oder  durch

Abstammungsüberprüfung) ist durch den Zuchtleiter oder seinen Beauftragten erfolgt und
 das Fohlen entstammt keiner Anpaarung von Eltern, die beide im Vorbuch eingetragen

sind.

(10.2.2) Mindestangaben in der Geburtsbescheinigung
Die Geburtsbescheinigung muss mindestens folgende Angaben enthalten:
a) Name des Zuchtverbandes und Angabe der Website,
b) Ausstellungstag und -ort,
c) Lebensnummer (UELN),
d) Rasse bzw. Name des Zuchtbuches  
e) Name, Anschrift und E-Mailadresse (sofern vorhanden) des Züchters und des 

Eigentümers,
f) Deckdatum der Mutter,
g) Geburtsdatum, Code des Geburtslandes, Geschlecht, Farbe und Abzeichen,
h) Kennzeichnung
i) Klasse, in die das Pferd sowie seine Eltern eingetragen sind
j) Namen, Lebensnummern (UELN), Farbe und Rasse der Eltern und Namen, 

Lebensnummern (UELN) und Rassen einer weiteren Generation (sofern vorhanden),
k) die Unterschrift des für die Zuchtarbeit Verantwortlichen oder seines Vertreters,
l) Körurteil (sofern vorhanden)
m) das neueste Ergebnis der Leistungsprüfungen und der Zuchtwertschätzung des Pferdes, 

mit Datum, oder die Website, auf der die Ergebnisse veröffentlicht sind (sofern 
vorhanden).

a) Angaben zu genetischen Defekten und Besonderheiten des Pferdes bezogen auf das 
Zuchtprogramm,

a) Methode und Ergebnisse der Abstammungsüberprüfungen bei Zuchttieren, die für die 
Entnahme von Zuchtmaterial vorgesehen sind,

b) bei einem Pferd, das aus einem Embryotransfer hervorgegangen ist, außerdem die 
Angaben seiner genetischen Eltern sowie deren DNA- oder Blut-Typ

c) Name und Funktion des Unterzeichners.

(10.3) Tierzuchtbescheinigung für Zuchtmaterial
Tierzuchtbescheinigungen  gemäß  VO  (EU)  2016/1012  werden  auch  ausgestellt  bei  der
Abgabe  von  Zuchtmaterial,  wenn  das  Spendertier  im  Zuchtbuch  des  Zuchtverbandes
eingetragen ist. Hierbei werden die Muster der DVO (EU) 2017/717 verwendet.

Die Tierzuchtbescheinigung für Zuchtmaterial besteht aus mehreren Abschnitten, wobei der
Zuchtverband grundsätzlich die vorgesehenen Abschnitte für die Spendertiere ausstellt und
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am Ende dieser Abschnitte die dortigen Angaben mit Datum, Unterschrift und Signatur des
Zuchtverbandes bestätigt.

Eine Rückverfolgbarkeit,  der  durch die Zuchtmaterialbetriebe gemachten Kopien der vom
Zuchtverband ausgefüllten Tierzuchtbescheinigungen für die Spendertiere,  ist  jederzeit  zu
gewährleisten. Hierzu können eindeutige Belegnummern vergeben werden.

(10.4) Eintragungsbestätigung als Vorbuchbescheinigung
(10.4.1) Ausstellung einer Eintragungsbestätigung als Vorbuchbescheinigung
Für  ein  Pferd,  das  in  einer  Zusätzlichen  Abteilung  eingetragen  ist,  muss  die
Eintragungsbestätigung  mit  der  Überschrift  „Eintragungsbestätigung  für  ein  in  einer
Zusätzlichen  Abteilung  eingetragenes  Pferd  –  keine  Tierzuchtbescheinigung  nach–EU-
Tierzucht-Verordnung “ versehen werden.
Die Ausstellung einer Eintragungsbestätigung erfolgt, wenn folgende Bedingungen gegeben
sind:
 das Pferd erfüllt die Eintragungsvoraussetzungen für die Eintragung in das Vorbuch.

(10.4.2) Mindestangaben in der Eintragungsbestätigung als Vorbuchbescheinigung
Die  Eintragungsbestätigung  muss  die  gleichen  Angaben  enthalten  wie  der
Abstammungsnachweis, sofern diese Informationen vorliegen.

11.Selektionsveranstaltungen
(11.1) Körung
Es gelten grundsätzlich die Bestimmungen gemäß B.16 der Satzung.

Das  Mindestalter  eines  Hengstes  für  die  Körung  beträgt  zwei  Jahre.  Um  geordnete
Körveranstaltungen sicherzustellen,  kann eine  Vorauswahl  der  zur  Körung  angemeldeten
Hengste stattfinden. Findet eine Vorauswahl statt, ist  die Teilnahme daran unter anderem
eine Voraussetzung für die Zulassung der Hengste zur betreffenden Körveranstaltung. Die
Auswahlkommission trifft die Vorauswahlentscheidung.

Hengste können zur Körung nur zugelassen werden, wenn
 deren Väter in der Hauptabteilung  (außer Fohlenbuch und Anhang)  oder einer der

Hauptabteilung entsprechenden Abteilung eines Zuchtbuches eines Zuchtverbandes
eingetragen sind,

 deren Mütter in der Hauptabteilung  (außer Fohlenbuch und Anhang)  oder einer der
Hauptabteilung entsprechenden Abteilung eines Zuchtbuches eines Zuchtverbandes
eingetragen sind.

Ein Hengst kann nur gekört werden, wenn er
a) in  der  Bewertung (gemäß  B.15  der  Satzung)  eine  Gesamtnote  von  mindestens  7,0

erreicht und in keinem Merkmal schlechter als 5,0 bewertet wird, und
b) die gesundheitlichen Voraussetzungen gemäß Anlage 1 und
c) die Anforderungen an die Zuchttauglichkeit gemäß B.16 der Satzung erfüllt.

Die Körergebnisse anderer tierzuchtrechtlich anerkannter Verbände können übernommen
werden (Anerkennung).

(11.2) Stutbucheintragung
Das Mindestalter einer Stute für die Stutbucheintragung beträgt drei Jahre. Die Bewertung
erfolgt nach B.15 der Satzung.

(11.3) Leistungsprüfungen
Leistungsprüfungen sind im Zuchtprogramm für die Rasse des Irish Cob nicht festgelegt.
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12. Identitätssicherung/Abstammungssicherung
Für jedes eingetragene Pferd bzw. zur Eintragung vorgestellte Pferd kann der Verband eine
Abstammungsüberprüfung nach den Methoden unter B.12.1 der Satzung verlangen.

Eine Überprüfung der Abstammung ist  gemäß der Satzung vorzunehmen. Die Ergebnisse
der Abstammungsüberprüfung werden im Zuchtbuch vermerkt. Kann die Abstammung nicht
geklärt werden, werden die Pferde nicht eingetragen.

Vor  Ausstellung  von  Tierzuchtbescheinigungen  muss  eine  Abstammungsüberprüfung
erfolgen,  wenn an der  angegebenen Abstammung Zweifel  bestehen.  Dieses ist  der  Fall,
wenn

a) eine Stute  in der  letzten oder  vorletzten Rosse von zwei  oder  mehreren Hengsten
gedeckt wurde,

b) die Trächtigkeitsdauer dreißig Tage und mehr von der mittleren Trächtigkeitsdauer von
335 Tagen abweicht,

c) das Fohlen nicht bei Fuß der Mutter identifiziert werden kann.

Die Kosten hierfür trägt der Züchter.

Zum  Zeitpunkt  der  Ersteintragung  in  das  Hengstbuch  I  und  II  wird  vom  Verband  eine
Abstammungsüberprüfung  des  betreffenden  Hengstes  angeordnet.  Kostenträger  ist
derjenige, der die Körung oder Eintragung beantragt. Zur Eintragung sind DNA-Typenkarten
vorzulegen

Bei Rassen, bei denen nicht grundsätzlich ein DNA-Profil vorliegt, ist bei Spendertieren für
Zuchtmaterial ein DNA-Profil vorzulegen.

12. Einsatz von Reproduktionstechniken
(13.1) Künstliche Besamung
In  der  künstlichen  Besamung  dürfen  nur  Hengste  eingesetzt  werden,  die  in  der
Hauptabteilung  des  Zuchtbuches  eingetragen  und  die  einer  Bewertung  der  äußeren
Erscheinung unterzogen worden sind.

(13.2) Embryotransfer
Spenderstuten  dürfen  nur  für  einen  Embryotransfer  genutzt  werden,  wenn  sie  in  der
Hauptabteilung  des  Zuchtbuches  eingetragen   und  einer  Bewertung  der  äußeren
Erscheinung unterzogen worden sind.
(13.3) Klonen
Die Technik des Klonens ist im Zuchtprogramm nicht zulässig. Klone und ihre Nachkommen
können  nicht  in  das  Zuchtbuch  eingetragen  werden  und  sind  von  der  Teilnahme  am
Zuchtprogramm ausgeschlossen.

14. Berücksichtigung gesundheitlicher Merkmale sowie genetischer   
Defekte bzw. Besonderheiten

Hengste sind nur im Hengstbuch I und II sowie Vorbuch und Stuten nur im Stutbuch I und II
sowie Vorbuch eintragungsfähig, wenn sie keine gesundheitsbeeinträchtigenden Merkmale
aufweisen (Anlage 1).

Sofern genetische Defekte und  genetische Besonderheiten gemäß Anlage 1 bekannt sind
und  im  Zuchtprogramm  Berücksichtigung  finden,  sind  sie  in  Tierzuchtbescheinigungen
anzugeben und entsprechend der VO (EU) 2016/1012 zu veröffentlichen.
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15. Zuchtwertschätzung
Derzeit wird keine Zuchtwertschätzung durchgeführt.

16. Beauftragte Stellen

Beauftragte Stelle Tätigkeit

Pferdezuchtverband Baden-Württemberg e.V.

Am Dolderbach 11, 72532 Gomadingen-Marbach

E-Mail: poststelle@pzv.bwl.de,

www.pzv-bw.de

Pferdezuchtverband Brandenburg-Anhalt e.V.

Geschäftsstelle: Hauptgestüt 10 a, 16845 Neustadt/Dosse

E-Mail:  neustadt@pzvba.de,  www.pferde-brandenburg-
anhalt.de

E-Mail: stendal@pzvba.de,

www.pferde-sachsen-anhalt.de

Verband der Pferdezüchter Mecklenburg-Vorpommern e.V.

Charles-Darwin-Ring 4, 18050 Rostock

E-Mail:  info@pferdezuchtverband-mv.de,
www.pferdezuchtverband-mv.de

Rheinisches Pferdestammbuch e.V.

Schloss Wickrath 7, 41189 Mönchengladbach

E-Mail: info@pferdezucht-rheinland.de,

www.pferdezucht-rheinland.de

Pferdezuchtverband Rheinland-Pfalz-Saar e.V.

Am Fohlenhof 1, 67816 Standenbühl

E-Mail: zentrale@pferdezucht-rps.de

www.pferdezucht-rps.de

Pferdezuchtverband Sachsen-Thüringen e.V.

Käthe-Kollwitz-Platz 2, 01468 Moritzburg

E-Mail: info@pzvst.de

www.pzvst.de

Westfälisches Pferdestammbuch e.V.

Sudmühlenstraße 33, 48157 Münster

Leistungsprüfung
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E-Mail: info@westfalenpferde.de

www.westfalenpferde.de

Pferdestammbuch Schleswig-Holstein/Hamburg e.V.

Steenbeker Weg 151, 24106 Kiel

E-Mail:  info@pferdestammbuch-sh.de,
www.pferdestammbuch-sh.de

Bayerischer Zuchtverband für Kleinpferde und

Spezialpferderassen e.V.

Landshamer Straße 11, 81929 München

E-Mail: info@bzvks.de

www.pferde-aus-bayern.de

Verband der Pony- und Kleinpferdezüchter Hannover e.V.

Vor den Höfen 32, 31303 Burgdorf

E-Mail:  ponyverbandhannover@t-online.de,
www.ponyhannover.de

Verband der Pony- und Pferdezüchter Hessen e.V.

Pfützenstraße 67, 64347 Griesheim

E-Mail: vphessen@t-online.de

www.ponyverband.de

Pferdestammbuch Weser-Ems e.V.

Grafenhorststraße 5, 49377 Vechta

E-Mail: info@pferdestammbuch.com, 
www.pferdestammbuch.com

Zuchtverband für deutsche Pferde e.V.

Am Allerufer 28, 27283 Verden

E-Mail: info@zfdp.de

www.zfdp.de

17. Weitere Bestimmungen
(17.1)  Vergabe einer  Lebensnummer (Internationale Lebensnummer  Pferd –  Unique
Equine Lifenumber – UELN)
Die UELN wird wie folgt vergeben:
DE 426 26 15021 06
Dabei bedeuten:
DE      - Ländercode für Deutschland = 276 = DE
426     - Verbandskennziffer ab Geburtsjahr 2000 (vor 2000 =343)
2615021 - laufende Nummer innerhalb eines Jahres
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06       - Geburtsjahr (2006)
 
(17.2) Vergabe eines Namens bei der Eintragung in das Zuchtbuch
Der  bei  der  Eintragung  in  ein  Zuchtbuch  (außer  Fohlenbuch)  vergebene  Name  muss
beibehalten werden.

(17.3) Vergabe eines Zuchtbrandes
(17.3.1) Beauftragte für die Kennzeichnung
Nur  Beauftragte  des  Verbandes  sind  berechtigt,  die  Kennzeichnung  der  Pferde  mittels
Zuchtbrand durchzuführen, sofern dieser vorgesehen ist.

(17.3.2) Zuchtbrand
Nur Fohlen, für die eine Tierzuchtbescheinigung ausgestellt wird, können den Zuchtbrand
erhalten.
Derzeit ist kein Zuchtbrand vorgesehen.
 
 (17.4) Transponder
Die Kennzeichnung der Fohlen mittels Transponder erfolgt gemäß B.11.2 und B.11.2.1 der
Satzung.

(17.5) Prefix-/Suffixregelung für Ponys, Kleinpferde und sonstige Rassen
Als Prefix/Suffix wird ein dem Pferdenamen vorangestelltes/nachgestelltes Wort bezeichnet.
Es soll eine auf die Zuchtstätte oder den Züchter bezugnehmende Bedeutung haben und
darf  ausschließlich  für  von  dieser  Zuchtstätte  oder  diesem  Züchter  gezogene  Pferde
verwendet werden. Missverständliche Begriffe können abgelehnt werden.

Das  Prefix/Suffix  ist  vom  Züchter  für  seine  Zuchtstätte  ausschließlich  bei  der  FN  zu
beantragen. Ist das Prefix/Suffix über die FN beim Central Prefix Register eingetragen, so ist
es automatisch Eigentum des Antragstellers und darf von keinem anderen Züchter benutzt
werden.  Es  ist  dann  innerhalb  aller  diesem  Register  angeschlossenen  Zuchtverbänden
geschützt. Das Prefix/Suffix muss für alle Ponys oder Kleinpferde des Züchters, bei denen er
als Züchter in der Tierzuchtbescheinigung aufgeführt ist, benutzt werden.

Prefixe/Suffixe,  die  bislang  von  den  Zuchtverbänden  nur  regional  für  die  Zuchtstätte
registriert  wurden,  werden  nicht  automatisch  in  das  CPR  (Central  Prefix  Register)
übernommen,  sondern  müssen  vom  Züchter  erneut  über  die  Deutsche  Reiterliche
Vereinigung beantragt werden.

Das Prefix/Suffix muss mindestens drei und darf höchstens 20 Buchstaben umfassen und
sollte möglichst aus einem Wort bestehen.
Ist  ein  Name  mit  einem  registrierten  Zuchtstättennamen  verbunden,  so  ist  dieser  bei
Eintragung in ein Zuchtbuch ohne Änderungen oder Ergänzungen zu übernehmen.

Anlage 1: Liste der gesundheitsbeeinträchtigenden Merkmale


